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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Gremium Gemeinderat 

öffentlich am 19.06.2017 

 

Drucksache Nr. 2017/146/1 

 Federführung Hauptamt Fachbereich 
Jugend, Schulen und Familie 

 Sachbearbeiter Andrea Feuerstein 

 Stand 
Aktenzeichen 

31.05.2017 
 

 Mitwirkung  
   

 
 
 

Elternbeiträge für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
und Hort 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Kindergartenausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Stadt Wangen folgende 
Beschlüsse zu fassen: 
 

1. Verlässliche Grundschule  
Die Elternbeiträge für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
werden wie folgt festgesetzt und gelten ab 1. September 2017: 

 

Vormittag bis 14:00 Uhr
Nachmittag ab 14:00 

Uhr 

1 Wochentag 7,00 € 7,00 €

2 Wochentage 14,00 € 14,00 €

3 Wochentage 21,00 € 21,00 €

4 Wochentage 28,00 € 28,00 €

5 Wochentage 35,00 € 35,00 €

verlässliche 

Grundschule

Betreuungsart Gebuchte Tage

 Monatliche Gebühr ab September 2017
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2. Hort an der Schule 
Die Hort-Elternbeiträge werden wie folgt festgesetzt und gelten ab 1. September 
2017: 

 

1 109,00 €

2 90,00 €

3 67,00 €

4 22,00 €

Hortbetreuung

Hort-Elternbeiträge der Stadt Wangen im 

Allgäu ab September 2017

Betreuungsart

Anzahl 

Kinder U 18/ 

Familie
1

Monatliche 

Gebühr                         
ab Sept. 17

 
 
Sachdarstellung 
Zu 1. Verlässliche Grundschule 
Die Elternbeiträge für das Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
wurden zuletzt in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wangen im Allgäu am  
18.05.2015 auf einen monatlichen Betrag von 6,50.-€ je gebuchtem Wochentag festgelegt.  
Daraus ergab sich folgende Gebührenstaffelung: 
 
Buchungsform  Monatsbeitrag 
1 Tag/ Woche     6,50-€ 
2 Tage/ Woche  13.-€ 
3 Tage/ Woche  19,50 € 
4 Tage/ Woche   26,00 €  
5 Tage/ Woche  32,50 € 
 
Als das Angebot sukzessive auch auf den Nachmittag (nach 14:00 Uhr) ausgeweitet wurde, 
wurde für den Nachmittag nochmals derselbe Beitrag wie für den Vormittag berechnet. 
Der maximale Elternbeitrag für eine fünftägige Betreuung am Vor- und Nachmittag lag somit 
bei 65.-€  und wird künftig bei 70.-€ im Monat liegen. 
 
Das Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule wird sehr gut 
angenommen und aktuell von über 450 Kindern genutzt.  
 
Für den Bereich der verlässlichen Grundschule sprechen die kommunalen Spitzenverbände 
keine Empfehlungen aus. Die Verwaltung schlägt eine moderate Erhöhung der bisher 
geltenden Elternbeiträge vor (siehe Beschlussvorschlag). 
 
Die geplante Erhöhung ab September 2017 entspricht bei einer 1-Kind-Familie einer 
Steigerung von 7,6 % 
 
Zu 2. Hort 
In der Gemeinderatssitzung der Stadt Wangen am 18.05.2015 wurden folgende Hort-
Elternbeiträge beschlossen: 
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1 106,00 €          

2 87,00 €             

3 65,00 €             

4 21,00 €             

Hortbetreuung

Monatliche            

Gebühr                   
seit Sept. 15

Betreuungsart

Anzahl 

Kinder U 18/ 

Familie
1

 
 
Die geplante Erhöhung ab September 2017 entspricht bei einer 1-Kind-Familie einer 
Steigerung von 3 %. 
 
Für die Hort-Elternbeiträge werden keine Empfehlungen seitens der kommunalen und 
kirchlichen Spitzenverbände ausgesprochen.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende finanzielle 
Auswirkungen auf den Haushalt/Wirtschaftsplan: 
 

 Stadt  EigB Städt. Abwasserwerk  EigB Stadtwerke 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von  3.290,00€ 

 Gesamtausgaben in Höhe von  € 

 davon - Sachausgaben €       

  - Personalausgaben      €  

 Gesamtausgaben ./. 
Gesamteinnahmen 

 € 

 

 Im Verwaltungshaushalt/Erfolgsplan Haushaltsstelle 01.2911.1100 

 
01.2910.6780    

  

       

 

  Einmalig  Laufend pro Jahr  

      

  Mittel stehen bei der betreffenden Haushaltsstelle zur Verfügung 

  Mittel im Rahmen des Deckungskreises 

  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

   

 

  Im Vermögenshaushalt/Vermögensplan Haushaltsstelle       

 

       

       

 

  Mittel stehen bei der betreffenden Haushaltsstelle zur Verfügung 

   Lfd. Haushaltsjahr 
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   Haushaltsausgaberest 

  Mittel im Rahmen des Deckungskreises 

  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

  Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 

20      
 Enthalten 

    Nicht enthalten 

      
  Folgeeinnahmen in Höhe von       € 

  Folgeausgaben in Höhe von      € 

  Davon   -Sachausgaben      €  

    -Personalausgaben      €  

      

  Im Verwaltungshaushalt Haushaltsstellen       

           

   Einmalig   Laufend pro Jahr  

      
   Mittel stehen bei den betreffenden Haushaltsstellen zur Verfügung 

   Mittel im Rahmen des Deckungskreises 

   Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 

 Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 

 muss erfolgen durch den Deckungsvorschlag (Mehr-Einnahme oder Weniger-Ausgabe) 

Haushaltsstelle:                   
 ergibt einen Fehlbetrag / ggf. Nachtragshaushalt 
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